
ALLGEMEINE	BESTIMMUNGEN	
	
NEU:		 max.	3	Fischtage	pro	Woche	(Montag	bis	Sonntag);	Der	Fischtag	ist	v	o	r	Beginn	des	
Fischens	einzutragen	(Revierbestimmung)!	
	
Grundsätzliches:	
Nichtbeachtung	im	Anschluss	definierter	Bestimmungen	hat	den	Entzug	der	Angellizenz	-	
ohne	Ersatz	-	unter	Umständen	eine	Anzeige	zur	Folge.	Den	Anordnungen	der	
Kontrollorgane	ist	unbedingt	Folge	zu	leisten.	
	
1.)	VERBOTE:	
Fischen	mit	Mais	verboten!	
a)	Anfüttern:	Anfüttern	mit	Maden	(Basis	Semmelbrösel)	erlaubt;	Anfüttern	mit	anderen	
Produkten	(insbesondere	Mais	und	Maisprodukten)	ist	verboten! 
b)	Nachtfischen: 
d.h.	Fischen	eine	Stunde	nach	Sonnenuntergang	und	vor	Sonnenuntergang;	Ausnahme:	
Nachtfischen	mit	Anmeldung	2	x	im	Monat	möglich;	-	Anmeldung	per	E-Mail; 
Der	Fang	von	Huchen	und	Krebsen;	Tiroler	Hölzl;	Fischen	von	Brücken	jeder	Art	(Ausnahme:	
Brücke	Kläranlage	Weidingerbach);	
	
2.)	Sondermaße:	
Bachforelle:	35	cm;	Regenbogenforelle:	30	cm;	Bachsaibling:	30cm;	Äsche	40	cm;	
	
3.)	Grundsätzlich	ist	nur	eine	Angel	am	Stock	erlaubt; 
Ausnahme:	Grundfischen	im	ESG-Unterwasserkanal	und	der	Traun	unterhalb	der	Brücke	
Wiener	Straße; 
2	Stangen	müssen	Griffnähe	sein!	
	
4.)	Fangmengen:	
-	täglich	max.	5	Fische,	davon	max.	3	Edelfische;	
-	Jahresmenge	maximal	60	Salmoniden!	Edelfische:	Bachforelle,	Regenbogenforelle,	
Saibling,	Äsche,	Hecht,	Zander,	Karpfen,	Schleie,	Aalrute;	
	
Nach	der	Entnahme	der	erlaubten	Fischzahl	ist	das	Fischen	einzustellen!	
	
Jeder	Angler	hat	die	erzielten	Fänge	sofort	in	die	Fangstatistik	einzutragen.	DIese	ist	bis	
spätestens	10.01.	im	Sekretariat	abzugeben.		
	
5.)	Der	Fischfang	ist	nach	§	32	weidegerecht	auszuüben.	Untermaßige	und	verangelte,	sowie	
in	der	Schonzeit	gefangene	Fische,	sind	bei	sorgfältiger	Behandlung,	besonders	beim	Lösen	
des	Hakens	(Abschneiden	des	Hakens),	unter	allen	Umständen	in	das	Wasser	zurück	zu	
versetzen.	Das	Haltern	in	Säcken	und	Netzen	(Setzkescher)	ist	in	allen	Strecken	verboten. 
	
6.)	Für	Flurschäden	haftet	ausschließlich	der	Lizenznehmer. 
7.)	Forellenblinker	mindestens	30	mm	(z.B.	Mepps	3),	max.	1	Drilling	mit	Schonhaken.	
	
BITTE	BEACHTEN	SIE,	DASS	ES	ZU	EINEM	RASCHEN	WASSERANSTIEG	IN	DER	TRAUN,	
AUFGRUND	VON	DEFEKTEN	IM	KRAFTWERK	KLEINMÜNCHEN	DER	LINZ	AG,	KOMMEN	
KANN!	
	


